
„Kladderadatsch“ – KÄCHELES in Lenzkirch
Was alles passieren kann, wenn zwei Schwaben zu einer 
abenteuerlichen Zugfahrt in den hohen Norden aufb rechen, 
demonstrieren die Kächeles in ihrem Programm "Kladdera-
datsch“ auf unnachahmliche Weise. Bei dieser Reise trifft   
der unbändige, feminine Drang nach Umtriebigkeit unge-
bremst auf das elementare Wunschdenken nach schlaff er 
Bauchlage im Liegestuhl.

Schon die quälende Anreise mit Verspätung und techni-
schen Defekten am ICE bringen Käthe und Karl-Eugen zur 
Verzweifl ung. Doch vor Ort warten weitere und noch grö-
ßere Herausforderungen auf die Kächeles. Beim Check-in 
im Hotel merken die beiden Landeier schnell, dass sie weit 

weg sind von der heimatlichen Komfortzone, denn dem hei-
matlichen Dialekt ist hier keiner mächtig!

Die Kächeles begeistern mit treffl  ich charakterisierten Figu-
ren und umwerfender Situationskomik. Ihre mitten aus dem 
Leben gegriff enen Dialoge sprühen nur so vor frechen Poin-
ten. Die Kächeles – zwei Schwaben, die nicht miteinander, 
aber auf gar keinen Fall ohne einander können. Das schwäbi-
sche Comedy-Duo steht für kabarettistischen Hochgenuss 
und ein Pointenfeuerwerk der Extraklasse!

Eintritt: 18,- Abendkasse / Vorverkauf www.reservix

Kino im Höfl e, Lenzkirch: Freitag, 23.05.2024 um 20:00 Uhr
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GEMEINDEVERWALTUNG LENZKIRCH  
UND BÜRGERBÜRO IM RATHAUS  07653  684 -0

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8 - 12 Uhr
Dienstag + Donnerstag zusätzlich 14 - 17 Uhr
(und nach Vereinbarung)

Bauhofleiter Hartwig Frank  684-51

Wassermeister Thomas Raufer  684-52

Tourist-lnformation Lenzkirch  07652 1206 -7600 

ALLGEMEINES
NOTRUF 110

FEUERWEHR/RETTUNGSDIENST  112 
Feuerwehr Lenzkirch 
Kommandant Christian Hofmeier  
abt.lenzkirch@feuerwehr-lenzkirch.de  0174 9797992 
Feuerwehr Saig 
Kommandant Michael Birkenberger 
abt.saig@feuerwehr-lenzkirch.de   0160 1021057 
Feuerwehr Kappel 
Kommandant Philipp Winterhalder  
abt.kappel@feuerwehr-lenzkirch.de 0151 54116734  
Feuerwehr Raitenbuch 
Kommandant Ulrich Ruth 
abt.raitenbuch@feuerwehr-lenzkirch.de  961645

POLIZEI LENZKIRCH 96439-0 
POLIZEI TITISEE-NEUSTADT 07651  9336-0

FORSTVERWALTUNGEN 
Gemeindeförsterin Lenzkirch Saskia Kiefer 0761  2187-5147   
F.F. Forstrevier Julian Wille 0175  22293 67

ENERGIEDIENST  07623  92-0 
Störungsnummer für Kunden rund um die Uhr 07623  92-1818

PYUR (Störung)  030  25777777 
täglich 8 - 22 Uhr

POSTAGENTUR   960879

TIERSCHUTZVEREIN HOCHSCHWARZWALD E. V.  07655  9331389 
info@tierschutz-hochschwarzwald.de 0176  45674676 
www.tierschutz-hochschwarzwald.de 0176  99556125

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST  116 117
an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 18 - 8 Uhr
Mittwoch 13 - 8 Uhr, Freitag 16 - 8 Uhr

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST  01801 116116

APOTHEKENNOTDIENST 0800 00 22 8 33 
dt. Mobilfunkanbieter ohne Vorwahl  22 8 33 
www.lak-bw.de/notdienstportal/schnellsuche

KINDER BEREITSCHAFTSPRAXIS FREIBURG
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 19 – 22.30 Uhr, Fr. 16 – 22.30 Uhr
Sa., So. und Feiertage 8 – 22.30 Uhr

ALLGEMEINE BEREITSCHAFTSPRAXIS FREIBURG
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten:  Mo., Di., Do. 20 - 23 Uhr, Mi., Fr. 16 - 23 Uhr
Sa., So. und Feiertage 8 - 23 Uhr

AUGEN BEREITSCHAFTSPRAXIS FREIBURG
Universitätsklinikum Freiburg
Kilianstraße 5, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 8 - 18 Uhr

HELIOS KLINIK NEUSTADT 
Sprechstunden: Sa., So. und Feiertage 10 - 16 Uhr  07651  29-0

KRANKENTRANSPORTE (sitzend) 07656  221

BEREITSCHAFTSDIENSTE 

FÜREINANDER MITEINANDER E.V. 
Nachbarschaftshilfe für die Gesamtgemeinde Lenzkirch 9649696 (AB) 

FAMILIENWERK SÖLDEN E.V. - ehemals Dorfhelferinnenstation 
Stefanie Di Mauro 07651  9722338 
stefanie.dimauro@familienwerk-soelden.de 0176  17612563  
www.familienwerk-soelden.de

SOZIALSTATION HOCHSCHWARZWALD  
Leitung: Felix Vogelbacher 07651  1464

INTEGRATIONSFACHDIENST, Beratungsstelle für schwerbehinderte, 
psychisch erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen und deren 
Arbeitgeber info@freiburg@ifd.3in.de, www.ifd-be.de 0711  250832800

PFLEGESTÜTZPUNKT BREISGAU- HOCHSCHWARZWALD 
79822 Titisee- Neustadt, Wilhelm- Stahl- Straße 13 (gegenüber der AOK) 
Wendelin Schuler 0761 2187-2977 
wendelin.schuler@lkbh.de 
Vertretung: Tamara Schwarzwälder 0761 2187-2979 
tamara.schwarzwaelder@lkbh.de 
Beratungs- und Anlaufstelle zu allen Themen rund um die Pflege für alle Bür-
ger im Landkreis. Die Beratungen im Vor- und Umfeld von Pflege erfolgen 
unabhängig, individuell und kostenfrei unter Wahrung der Schweigepflicht..

LEBENSHILFE SÜDSCHWARZWALD E. V. 07651  936260

DIAKONISCHES WERK BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD 
www.onlineberatung-diakonie-baden.de 07651  9399-0

FACHSTELLE SUCHT, BWLV 
fs-freiburg@bw-lv.de 07651  2422

BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENVEREIN SÜDBADEN E. V.  
info@bsvsb.org, www.bsvsb.org 0761  36122

SOZIALES 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung
1. Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes Has-
lachtal für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg hat die Verbandsversammlung am 08.04.2025 die fol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 
beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (in Euro)

 HH-Jahr 
2024

HH-Jahr 
2025

1.1  Gesamtbetrag der ordentli-
chen  Erträge von

1.377.018 1.457.817

1.2  Gesamtbetrag der ordentli-
chen Aufwendungen von

1.377.018 1.457.817

1.3  Veranschlagtes ordentliches 
Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 
1.2) von

0 0

1.4  Gesamtbetrag der außeror-
dentlichen Erträge von

0 0

1.5  Gesamtbetrag der außeror-
dentlichen Aufwendungen von

0 0

1.6  Veranschlagtes Sonderergeb-
nis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von

0 0

1.7  Veranschlagtes Gesamter-
gebnis (Summe aus 1.3 und 
1.6) von

0 0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen (in Euro)

 HH-Jahr 
2024

HH-Jahr 
2025

2.1  Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit von

1.329.500 1.410.300

2.2  Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit von

1.005.502 1.039.469

2.3  Zahlungsmittelüberschuss 
/-bedarf des Ergebnishaus-
halts (Saldo aus 2.1 und 2.2) 
von

323.998 370.831

2.4  Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus Investitionstätigkeit 
von

0 0

2.5  Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit 
von

1.743.000 1.355.000

2.6  Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss /-bedarf aus  
Investitionstätigkeit (Saldo 
aus 2.4 und 2.5) von

1.743.000 1.355.000

2.7  Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

1.419.002 984.169

2.8  Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus Finanzierungstätigkeit 
von

2.183.000 2.800.000

2.9  Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen aus Finanzierungstätigkeit 
von

203.240 2.229.218

2.10  Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo 
aus 2.8 und 2.9) von

1.979.760 570.782

2.11  Veranschlagte Änderung 
des Finanzierungsmittel-
bestands, Saldo des Finanz-
haushalts (Saldo aus 2.7 und 
2.10) von

560.758 -413.387

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredi-
termächtigung) wird festgesetzt auf

für das Haushaltsjahr 2024 0 EUR
für das Haushaltsjahr 2025 2.800.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf  

für das Haushaltsjahr 2024 0 EUR
für das Haushaltsjahr 2025 0 EUR

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

für das Haushaltsjahr 2024 200.000 EUR
für das Haushaltsjahr 2025 200.000 EUR

 
§ 5 Weitere Bestimmungen

Soweit keine sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanz-
bedarfs zur Verfügung stehen, werden zur Finanzierung des 
Ergebnishaushalts und Finanzhaushalts Umlagen für die Jahre 
2024 und 2025 nach folgenden Verteilerschlüsseln erhoben:

1. Variable Umlage

 Lenzkirch Feldberg
Umlage für Verwal-
tung und Betrieb

Umlegung des Aufwands nach dem 
tatsächlichen Abwasseranfall bei 
Trockenwetterabfluss

 
2. Umlagen nach festem Verteilerschlüssel

 Lenzkirch Feldberg
Investitionskostenumlage 71,52 % 28,48 %
Netto-Abschreibungsumlage 71,52 % 28,48 %
Tilgungsumlage 71,52 % 28,48 %
Zinsumlage 71,52 % 28,48 %

Lenzkirch/Feldberg, den 09.04.2025

 
Andreas Graf, Bürgermeister und Verbandsvorsitzender
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die 
Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die von der Verbandsversammlung beschlossene 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Ab-
satz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.04.2025 
vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der 
Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald am 08.05.2025 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.05.2025 
bis 23.06.2025 innerhalb der Öffnungszeiten im Rathaus Lenz-
kirch, Zimmer 12, öffentlich aus.

Lenzkirch/Feldberg, den 15.05.2025

 
Andreas Graf
Bürgermeister und Verbandsvorsitzender

Personalratswahl 2025 bei der Gemeinde Lenzkirch
Die „Bekanntmachung über die Zusammensetzung des Wahlvorstandes und über Vorabstimmungen“ zur Personalratswahl 2025 
für die Beschäftigten der Gemeinde Lenzkirch wird hier und auf unserer Gemeinde-Homepage www.lenzkirch.de veröffentlicht.

Der Wahlvorstand
  

Der Wahlvorstand für die Wahl des Personalrats bei der Gemeinde Lenzkirch Ort und Datum
Lenzkirch, den 22.05.2025

 
Bekanntmachung

über die Zusammensetzung des Wahlvorstands und über Vorabstimmungen
 
I. Der Wahlvorstand für die Wahl des Personalrats besteht aus:

Lfd. Familienname, Vorname Amts- oder  
Funktionsbezeichnung

Dienstanschrift,
Telefon, E-Mail

Stellung im
Wahlvorstand

1 Bernhart-Zeller Anna Maria Verwaltungsfachangest. Bürgermeisteramt Lenzkirch
Tel: 07653/684-37

Vorsitzende

2 Tritschler Jens Leitung Kindergarten 
Wunderfitz

Bürgermeisteramt Lenzkirch
Tel: 07653/1248

Stellvertr. Vorsitzender

3 Wolber Daniel Schulsozialarbeiter Bürgermeisteramt Lenzkirch
Tel: 07653/960427

Mitglied

II. Vorabstimmungen* über
1. eine von § 11 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) abweichende Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf 

die Gruppen (§ 12 Abs. 1 LPVG) oder
2. die Durchführung gemeinsamer Wahl (§ 13 Abs. 2 LPVG)
werden nur berücksichtigt, wenn ihr Ergebnis spätestens am Dienstag, den 03.06.2025, 12.00 Uhr**, dem Wahlvorstand vorliegt 
und ihm glaubhaft gemacht wird, dass ihr Ergebnis unter Leitung eines aus mindestens drei wahlberechtigten Beschäftigten be-
stehenden Abstimmungsvorstands in geheimen und in nach Gruppen getrennten Abstimmungen zustande gekommen ist und 
dem Abstimmungsvorstand mindestens ein Mitglied jeder in der Dienststelle vertretenen Gruppe angehört hat (§ 4 LPVGWO).
 

 *   Die Geltung von Außenstellen, Nebenstellen und Teilen einer Dienststelle als selbständige Dienststelle erfolgt nicht mehr 
durch Vorabstimmung, s. im Einzelnen § 9 Abs. 2 LPVG.

** Das hier einzusetzende Datum ergibt sich aus § 4 LPVGWO.

HYDRANTEN 
IMMER 
FREIHALTEN!

HELFEN SIE MIT UND HALTEN SIE  
HYDRANTEN IMMER FREI!
Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefunden 
werden können, ist es wichtig, dass die  
Hydrantenschilder immer gut sichtbar sind. 

Schneiden Sie deshalb bitte Bewuchs ab und  
schaufeln Sie im Winter keinen Schnee darüber. 

Außerdem sollten Sie beim Parken darauf achten, 
dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht über einem 
Unterflurhydranten parken.
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Aufstellungsbeschluss und Veröffentlichung 
des Entwurfs der Entwicklungsatzung und 
Ergänzungssatzung
„Trenschelbuck“
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB
 Der Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch hat am 08.05.2025 
in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 (1) BauGB beschlos-
sen, die Entwicklungssatzung und Ergänzungssatzung „Tren-
schelbuck“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB auf-
zustellen. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf 
der Entwicklungssatzung und Ergänzungssatzung „Trenschel-
buck“ gebilligt und beschlossen, die Offenlage nach § 3 (2) 
BauGB und § 4 (2) BauGB durchzuführen.

Ziele und Zwecke der Planung
Die Gemeinde Lenzkirch hat ca. 5.000 Einwohner und ist ge-
prägt durch ihre Lage im Hochschwarzwald. Lenzkirch ist ein 
beliebter Wohnstandort und weist eine anhaltend hohe Nach-
frage nach Wohnbauland auf. Da Bauplätze nur schwer zu fin-
den sind, ist ein Ziel der Gemeinde Lenzkirch, auch kleinteilige 
Flächenpotentiale auszuschöpfen, um Wohnraum zu schaffen.
Der Grundstückseigentümer des Flst. Nr. 1103 ist mit dem 
Wunsch für den Neubau eines Einfamilienhauses auf die Ge-
meinde zugegangen. Das Grundstück am östlichen Siedlungs-
rand liegt derzeit im unbeplanten Außenbereich an der Straße 
„Am Trenschelbuck“. Die westlich vorhandene Bestandsbe-
bauung ist historisch gewachsen und dem Innenbereich (§ 34 
BauGB) zuzuordnen.

Ziel der Gemeinde ist es, eine neue, klare Abgrenzung zwischen 
Außenbereich und Innenbereich festzulegen. Sie vertritt die 
Auffassung, dass das projektierte Vorhaben mit einer geordne-
ten städtebaulichen bzw. ortsbaulichen Entwicklung vereinbar 
ist und möchte hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen schaffen. Für eine Komplettierung des Innenbereichs nörd-
lich und westlich der Straße „Am Trenschelbuck“ wird daher 
das Flurstück 1101 als Entwicklungssatzung und das Flurstück 
1103 zum großen Teil als Ergänzungssatzung aufgestellt. Die 
Voraussetzungen für den Erlass einer Entwicklungs- und Er-
gänzungssatzung sind gegeben (siehe Kapitel 1.5).
Ein weiterer Grund für die Aufstellung der Satzung an dieser 
Stelle ist, dass ein Großteil der umliegenden Flächen als Of-
fenlandbiotop kartiert sind. Ausgenommen hiervon sind aber 
die Flächen des vorliegenden Plangebiets, sodass sich hier die 
Möglichkeit einer möglichst konfliktfreien Nutzung von Ent-
wicklungspotentialen im Gemeindegebiet anbietet.

Das Plangebiet befindet sich im Osten der Gemeinde Lenz-
kirch. Es grenzt im Süden und Osten an die bestehende Straße 
„Am Trenschelbuck“ an, die auf der gegenüberliegenden Seite 
von landwirtschaftlichen Wiesenfläche geprägt ist. West-
lich und Nördlich des Plangebiets ist entlang der Straße „Am 
Trenschelbuck“ ein- und zweigeschossige Wohnbebauung 
angesiedelt. Daran anschließend befinden sich im Nordwes-
ten Wiesenflächen mit einer Baumstruktur und nördlich des 
Plangebiets weitere Wohnbebauung entlang der Straße „Ha-
senhofweg“.
Der Geltungsbereich beinhaltet das Flurstück Nr. 1101 und 
einen großen Teil des Flurstücks Nr. 1103. Er erstreckt sich 
über eine Fläche von etwa 3.495 m². Das Plangebiet ist an der 
Grenze zu Flurstück Nr. 1107/2 durch eine ca. 8 m hohe Bö-
schung geprägt, wodurch die Erschließung des Grundstücks, 
genauso wie bei Flurstück. Nr. 1101, über die Ostseite erfolgt.

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 08.05.2025. Der Planbe-
reich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

 
Der Entwicklungssatzung und Ergänzungssatzung „Trenschel-
buck“ wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB nach 
§ 2 (4) BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den be-
rührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Der Entwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvor-
schriften wird mit Begründung sowie Umweltbericht und spe-
zieller artenschutzrechtlicher Prüfung vom

23.05.2025 bis einschließlich 27.06.2025  
(Veröffentlichungssfrist)

auf www.lenzkirch.de - Rathaus und Service - Unsere Gemein-
de - Über Lenzkirch - Aktuelles im Internet veröffentlicht.

Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden 
alle Unterlagen innerhalb der oben genannten Frist auch beim 
Bauamt im Rathaus der Gemeinde in Lenzkirch, Kirchplatz 1, 
79853 Lenzkirch, Zimmer 19, während der üblichen Dienst-
stunden öffentlich ausgelegt.
Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen 
bei der Gemeinde Lenzkirch abgegeben werden. Die Stellung-
nahmen sollen elektronisch übermittelt werden (E-Mail an bau-
amt@lenzkirch.de), können aber bei Bedarf auch auf anderem 
Weg (z.B. schriftlich oder zur Niederschrift) abgegeben werden. 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können.

Lenzkirch, 22.05.2025
Andreas Graf, Bürgermeister

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Vollsperrung „An der Haslach“
Auf Anordnung von Landratsamt und Regierungspräsidium 
muss die Vollsperrung „An der Haslach“ wie ursprünglich nach 
verkehrsrechtlicher Anordnung erstellt werden. Die Absperrung 
dient zum Schutz der Bürger und darf nicht entfernt werden!

Ihre Gemeindeverwaltung Lenzkirch
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Wochenmarkt in Lenzkirch
jeden Samstag von 8-12 Uhr auf dem Kirchplatz

Überprüfung der Standsicherheit 
der Grabsteine
Gemäß § 21 und § 22 der Friedhofsordnung der Gemeinde 
Lenzkirch müssen die Grabmale und sonstige Grabausstattun-
gen standsicher sein.

Die Gemeinde ist dazu verpfl ichtet, jährlich die Standsicher-
heit der Grabmale zu überprüfen.
Die Prüfung erfolgt ent sprec hend den Vor gaben der zuständi-
gen Berufs genos sen schaft  als soge nannte "Druckp robe".
Die „Druckprobe“ wird demnächst (Mitte Mai 2025) durch 
den Fachbetrieb Firma GSP Thoma aus Lenzkirch auf allen 
Friedhöfen der Gemeinde Lenzkirch (Lenzkirch, Saig, Kappel 
und Grünwald) durchgeführt.

Neben der Gemeinde als Fried hofsträger sind vor allem die 
Nut zungs- und Verfügungs berech tig ten der Grabstätten für 
den ver kehrs sic heren Zus tand der Grab male und der son-
stigen Grabaus stat tung ver ant wort lich.
Wird bei der Überprüfung eines Grabmals dessen Standunsi-
cherheit festgestellt, müssen unverzüglich entsprechende Si-
cherungsmaßnahmen ergriff en werden. Besteht eine Gefähr-
dung für die Friedhofsbesucher, werden wackelige Grabmale 
abgesperrt oder umgelegt. Lockere, aber noch nicht unmittel-
bar umsturzgefährdete Grabmale werden mit einem Aufk le-
ber markiert. Die Nutzungsberechtigten werden dadurch um 
Beseitigung der Gefahrenlage aufgefordert und erhalten zu-
sätzlich eine entsprechende schrift liche Mitteilung durch die 
Friedhofsverwaltung der Gemeinde Lenzkirch.
Die Nut zungs- und Verfügungs berech tig ten der betreff  en den 
Gräber wer den gebe ten, die Grab steine dann umge hend durch 
einen zugelassenen Stein metz betrieb fach gerecht befes tigen 
zu las sen.
Es wird ausdrücklich darauf hin gewiesen, dass die Nut zungs- 
und Verfügungs berech tig ten für alle Unfälle haft  en, die durch 
das Umstürzen von nicht mehr stand fes ten Grab steinen ver-
ursacht wer den.

Bei Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung der Ge-
meinde Lenzkirch zur Verfügung (Tel. 07653 684-14 oder -15; 
E-Mail: friedhof@lenzkirch.de).

Die Friedhofsverwaltung der Gemeinde Lenzkirch

AKTUELLES AUS DEM LANDRATSAMT 
BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Bundesweit strengere 
Grenzwerte für 
Fremdstoff e im Bioabfall
Die Abfallwirtschaft  Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald, kurz ALB, informiert über die aktuellen Regelungen 
Seit Anfang Mai gelten bundesweit strengere Grenzwerte für 
Fremdstoff e in der Bioabfallverwertung. Damit soll die Quali-
tät des Bioabfalls zu verbessert und der Anteil an Fremdstoff en 
wie Plastik, Glas oder Metall deutlich zu reduziert werden. Die 
mit der neuen Verordnung teilweise angekündigten Bußgeld-
zahlungen haben bei vielen Bürgerinnen und Bürgern zu Verun-
sicherung geführt, was noch in die Biotonne darf und was nicht.

Laut der Abfallwirtschaft  des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald, kurz ALB, darf der Anteil an Fremdstoff en in der 
Biomasse, die bei der Verwertungsanlage angeliefert wird, 
höchstens drei Prozent des Gesamtgewichts betragen. Für 
Kunststoff  gilt ein noch strengerer Wert von maximal einem 
Prozent. Hierzu zählen auch die sogenannten „kompostierba-
ren“ Biomüllbeutel nach DIN EN 13432. Diese zersetzen sich 
nicht schnell genug, stören den Verwertungsprozess in der Bio-
abfallvergärungsanlage und müssen daher aussortiert werden.
Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist die Nutzung von 
abbaubaren Biomüllbeuteln derzeit noch nicht verboten, auf-
grund der genannten Gründe jedoch nicht empfehlenswert. 
Die im Vergärungsprozess entstehenden Flüssiggärreste und 
Komposte werden in der Regel auf landwirtschaft lichen Flä-
chen ausgebracht. Daher ist es besonders wichtig, dass schon 
der Bioabfall in der Biotonne möglichst frei von Kunststoff en 
und sonstigen Fremdstoff en ist. 

Die ALB bittet darauf zu achten, keine Fremdstoff e über die 
Biotonne zu entsorgen und auf die Nutzung von Biomüllbeuteln 
zu verzichten. Stattdessen kann jegliche Form von Papier (Pa-
piertüten vom Bäcker oder Metzger, Biomüll-Papiertüten und 
Biomüll-Papiersäcke oder Zeitungspapier) verwendet werden. 
Dieses lässt sich im Verfahrensprozess problemlos verarbeiten 
und hat einen positiven Nebeneff ekt: Es verringert den Wasser-
gehalt der Bioabfälle und verhindert das Entstehen übler Gerü-
che im Sommer und das Festfrieren der Bioabfälle im Winter. 
Somit kann Bioabfall umweltfreundlich verwertet werden.

Die Biotonnen werden, wie bisher auch, durch die Müllwerker 
stichprobenweise kontrolliert und bei fehlerhaft er Befüllung 
markiert und für eine notwendige Nachsortierung stehen ge-
lassen.

Infobox 
Das darf in die Biotonne:
Küchenabfälle wie
- Fleisch-, Fischabfälle
- Gemüseabfälle
- Ka� ee-, Teereste
- Knochen
- Eier-, Nussschalen
- Obstabfälle
- Speisereste roh/gekocht
- verdorbene Lebensmittel
- Zitrusfrüchte 

Gartenabfälle wie
- Blätter, Laub
- Heckenschnitt
- P� anzenreste, Unkraut
- Rasenschnitt 

Sonstiges wie
- Blumen
- Haare
- kranke P� anzen
- Eierkartons und Gemüseschalen aus Pappe, 
- Küchenkrepp zum Au� angen von Flüssigkeiten

Das darf nicht in die Biotonne
- Asche
- Bau und Möbelholz
- Kehricht
- Korken
- Windeln
- Zigaretten� lter

Die Liste ist nicht abschließend und zählt lediglich beispielhaft e 
Abfälle auf.
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Hinweis auf die RVO zur Beschränkung des 
Gemeingebrauchs bei Wasserentnahmen aus 
Oberflächengewässern in den Landkreisge-
meinden
Die aktuelle Wetterlage sorgt für gesunkene Pegelstände 
an Bächen, Flüssen und Seen im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald. In absehbarer Zeit sind keine wesentlichen Nie-
derschläge zu erwarten.

An allen Pegeln im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind 
die nach der Rechtsverordnung vom 18.08.2022 festgelegten 
Wasserstände bereits erreicht bzw. ist eine Unterschreitung in 
den nächsten Tagen zu erwarten.  
Mit der Rechtsverordnung wird bei entsprechenden Nied-
rigwasserständen die Entnahme von Wasser mittels Pump-
vorrichtungen, das Schöpfen mit Handgefäßen, Schwemmen 
oder ähnliches generell verboten, wenn die genannten Was-
serstände an ausgewählten Referenzpegeln für die jeweils zu-
geordneten Gemeinden erreicht bzw. unterschritten werden.
Das Tränken von Vieh ist auch bei Unterschreiten der Niedrig-
wasserstände zulässig, wenn das Wasser nicht aufgestaut und 
keine baulichen Veränderungen am Gewässer vorgenommen 
werden. Die Entnahme zum Tränken ist jedoch einzustellen, 
wenn die weitere Entnahme zu einer Schädigung des Gewäs-
sers führen kann.
Der Windgfällweiher, der Titisee, der Schluchsee, die Bagger-
seen > 10 ha sowie der Rhein sind vom Geltungsverbot der 
Rechtsverordnung ausgenommen.

Die Rechtsverordnung ist auf der Internetseite des Landrat-
samtes unter Öffentliche Bekanntmachungen/Natur und Um-
welt/Allgemeinverfügungen einsehbar.
Die aktuellen Pegelstände können über die Seite der Hochwas-
servorhersagezentrale www.hvz.baden-wuerttemberg.de 
abgerufen werden.
 

FUNDSACHEN

Fundbüro – Tel. 07653 684-11
Lfd. Nr. Tag des Fundes   Fundgegenstand    

28/25 KW 20 Hundeleine
27/25 3.5. Armbanduhr Lederarmband

AUS DEN ORTSTEILEN

ORTSTEIL SAIG
Ortsvorsteher Stefan Sigwarth
�  0151 18449908
�  stefan@sigwarth.de

ORTSTEIL KAPPEL
Ortsvorsteher Roland Berr  
�          07653  962061 
Sie erreichen mich in der Regel immer persönlich 
donnerstags und freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr 
im Büro des Ortsvorstehers im Rathaus Kappel.

�         kappel@gemeinde-lenzkirch.de

Sprechzeiten Ortsvorsteher Kappel
Liebe Mitbürger*innen,
wegen einer Reservedienstleistung vom 26.05. - 30.06.2025 
entfallen meine Sprechzeiten in diesem Zeitraum komplett! In 
dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an meine Stellvertre-
terin Antje Krutz unter 0172-9951116. 

Sie erreichen micht trotzdem weiterhin unter  
kappel@gemeinde-lenzkirch.de

Ihr Roland Berr, Ortsvorsteher
 
 

Viadukt- und Schluchtentour  
"Premiumwanderweg"
Bei der Nachzertifizierung des Rundweges, die alle fünf Jahre 
stattfindet, wurden alle Kriterien zum Erhalt des Deutschen 
Wandersiegels erneut erfüllt. Die Ergebnispunktzahl konnte 
sogar um weitere drei Punkte auf 91 erhöht werden! Die Auf-
wertung resultiert u.a. "wegen des gut getakteten und an den 
Weg angebundenen ÖPNV und dem sehr gut betreuten Weg, 
wo die Markierungen mit Sachverstand angebracht wurden" 
Zitatende.

Ich darf Herrn Wolfram Intlekofer, der unsere Viadukt- und 
Schluchtentour betreut, hierfür meinen ganz persönlichen 
Dank aussprechen

Roland Berr
Ortsvorsteher

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für 
rasche Hilfe durch den Arzt oder den 
Rettungsdienst sein!
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TOURIST-INFORMATION
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KIRCHE & GLAUBE

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Dienstag:    14.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr 

�  07653-1660
� lenzkirch-schluchsee@kbz.ekiba.de

Unsere Homepage: www.ev-kirche-lenzkirch.de

Evangelische Kirchengemeinde Lenzkirch-Schluchsee

22.5.- 01.6.

Gottesdienste
01.6. um 10.30 in Schluchsee

25.5. Bezirkskirchentag in Bad Krozingen - Kein Gottesdienst 
in Lenzkirch-Schluchsee
Sie sind herzlich eingeladen zum Mitmachen und Mitfeiern! 
Wir wollen den Menschen in unserem Landkreis zeigen: Unser 
Glaube und unsere Kirche sind sehr attraktiv. In Gemeinden 
und Einrichtungen fi nden Menschen zueinander und zu Gott. 
Von der Kindergruppe über die Diakonie bis hin zum Gospel-
chor bieten wir so viel Wunderbares an, dass jede und jeder 
etwas für sich fi nden kann. Wir laden Sie herzlich ein! Als be-
sonderen Gast erwarten wir Samuel Koch. Er wird im Got-
tesdienst und bei seinem Vortrag auf unser Bezirkskirchen-
tags-Motto eingehen: "mutig - stark - beherzt". ...
 Ihr Dirk Schmid-Hornisch, Dekan
Das genaue Programm fi nden Sie auf unserer Homepage
und im Gemeindebrief. Bitte kommen Sie, wenn möglich, 
mit öff entlichen Verkehrsmitteln

Friedensgebet in Schluchsee
Mittwochs, kath. Kirche 17.30

Kath. Kirchengemeinden Lenzkirch - Kappel - Saig
Kath. Pfarramt Lenzkirch

Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr

� 07653- 208 • � lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de
Weitere Informationen: www.kath-hochschwarzwald.de

Katholische Seelsorgeeinheit  
Östlicher Hochschwarzwald

Samstag, 24.05.2025
Saig, 17:00 - 17:45 Uhr Beichte (O)
Saig, 18:00 Uhr Heilige Messe (O)
Sonntag, 25.05.2025
Kappel, 09:00 Uhr Heilige Messe (O)
Lenzkirch, 10:30 Uhr Heilige Messe (O)

Dienstag, 27.05.2025
Kappel Antoniuskapelle, 09:00 Uhr Heilige Messe (O)

Mittwoch, 28.05.2025
Lenzkirch, 17:30 Uhr Rosenkranz
18:00 Uhr Heilige Messe (S)

Donnerstag, 29.05.2025  - Christi Himmelfahrt
Kappel, 09:30 Uhr Diamantene Hochzeit von Olga und Helmut 
Winker (S)
Grünwald, 10:30 Uhr Heilige Messe (O) anschließend Flurpro-
zession

Diakonatsweihe Markus Rombach am 22.06.2025
Der Termin dieses großen Festtags rückt näher und ich möchte 
Ihnen folgende organisatorische Informationen dazu geben:
Die Busfahrt erfolgt mit dem Unternehmen „Der Glottertäler". 
Abfahrt ist am 22.06. um 7.30 Uhr in Schluchsee am Eingang 
der Tiefgarage zum Kurhaus und in Lenzkirch um 8 Uhr an der 
Bushaltestelle am Kurpark. Der Reisebus verfügt über Klima-
anlage, WC, Kühlschrank und Bordküche. Auf der Hinfahrt ist 
eine Kaff eepause am Bus mit Hefezopf und Kaff ee vorgesehen. 
Die geplante Ankunft  in Tauberbischofsheim ist ca 12–12.30 
Uhr. Dort haben wir im Restaurant Arena Tische reserviert und 
die Möglichkeit ein Mittagessen einzunehmen.
Die Kosten für die Busfahrt werden vollständig von der Seel-
sorgeeinheit übernommen, die Kosten für das Mittagessen 
müssen selbst übernommen werden. 
Das Restaurant befi ndet sich direkt neben der St. Martinskir-
che, wo um 14.30 Uhr die Weiheliturgie beginnt. Die Feier dau-
ert etwa 2 Stunden. Danach fi ndet ein Sektempfang statt. Ich 
möchte jetzt schon darauf hinweisen, dass die Abfahrt pünkt-
lich um 18 Uhr erfolgen muss, damit die gesetzlich vorgeschrie-
bene Arbeitszeit für den Busfahrer eingehalten wird.
Es sind noch einige Plätze im Bus frei. Wer kurzfristig noch 
teilnehmen möchte, möge sich bitte umgehend im Pfarrbüro 
Lenzkirch bei Frau Hozik anmelden.
An dieser Stelle möchte ich sehr herzlich Frau Hozik für die per-
fekte Organisation unserer Fahrt danken, auf die wir uns alle 
sehr freuen.
Wolfram Frank, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats

Bittgang zur Cyriakkapelle in der Schwende
Am Montag vor Christi Himmelfahrt lädt die kfd-Lenzkirch 
wieder zum Bittgang in die Schwende zur Cyriakkapelle ein. 
Treff punkt zum Bittgang ist am Montag, den 26.05.2025 um 
17 Uhr an der St. Nikolaus Kirche in Lenzkirch. Der Weg führt 
von der St. Nikolaus Kirche aus entlang dem Urseebach, über 
Feld- und Waldwege bis hin zur Cyriakkapelle in der Schwen-
de. An vorbereiteten Wegstationen gibt es die Gelegenheit 
einen geistlichen Impuls aufzunehmen, gemeinsam Fürbitte zu 
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halten und zu singen. Eine Andacht in der Cyriakkapelle, die in 
diesem Jahr wieder durch Pfarrer Schuler gehalten wird, bildet 
den Abschluss der Bittprozession.
Wer den Weg bis zur Schwende-Kapelle nicht mehr zu Fuß zu-
rücklegen kann oder will, kann zur Andacht um 18.30 Uhr auch 
gerne mit dem Auto kommen.
Das Team der katholischen Frauengemeinschaft - kfd- Lenz-
kirch freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
 
Aufatmen in Gottes Schöpfung - Waldbaden
Der nächste Termin zum Waldbaden ist in Saig um 19:00 Uhr 
am Dienstag, 27. Mai, Treffpunkt Wanderparkplatz Kuhlehr-
pfad. Die Teilnahme erfolgt in eigener Verantwortung und ist 
kostenlos. Um eine Spende für ein Baumpflanzprojekt wird ge-
beten. Anmeldung bis zum Vorabend bei Birgit Wagner, wag-
ner@kath-hochschwarzwald.de oder: 07653/ 9609823.

Adventgemeinde  Titisee- Neustadt
Bahnhofstr.12

 
Samstag 9.30 Uhr: Bibelstudium: 
Das Thema April – Juni:  Analogien – Bilder – Symbole - biblische 
Texte verstehen.
 
Weitere Infos: Gemeinde Neustadt: HOPE TV: Die Bibel das 
Leben; Bibelgespräch Seminar Bogenhofen über YouTube.
10.30Uhr Gottesdienst, Predigt
 

Christlicher Glaube heute
Gesprächsabende über kleine und große Themen des christli-
chen Glaubens und über Fragen die jeder mitbringen kann.
Jeden Mittwoch 20.00 Uhr Hauskreis in Löffingen,
Info  07654/8151

 

Christus Gemeinde Hochschwarzwald 

ChristusGemeinde Hochschwarzwald
Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden K.d.ö.R.
Gutachstraße 46
79822 Titisee-Neustadt
www.christusgemeinde-hochschwarzwald.de
 
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten. 
Sie finden an folgenden Terminen statt:

Samstag 24.5. Heilungs- und Segnungsabend um 18.00 Uhr
Sonntag 1.6. Gottesdienst um 10.15 Uhr

Sonntag 8.6. Gottesdienst um 10.15 Uhr

Sonntag 15.6. Gottesdienst um 10.15 Uhr

Sonntag 22.6. Gottesdienst um 10.15 Uhr

Samstag 28.6 Heilungs- und Segnungsabend um 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie 

Pastor Markus Jerominski

VEREINE

Ambulanter Kinderhospizdienst  
Kuckucksnest e. V.

Wir begleiten das Leben von Kindern und Jugendlichen...
• die selbst schwer erkrankt und/oder mehrfach beeinträch-

tigt sind und die Geschwisterkinder.
• die gesund und in einer Ausnahmesituation sind, 

weil ein Elternteil schwer erkrankt ist
• die trauern, nach dem Verlust eines geliebten Menschen.
 
Die Begleitung wird an den Bedürfnissen der Familien ausge-
richtet, soll entlasteten und Freiräume schaffen.
 
Trauerbegleitung findet individuell oder in einer Gruppe statt.
Für Kinder: samstags, 10:00 - 12:30 Uhr
Für Jugendliche: freitags, 17:00 -19:00 Uhr
jeweils einmal im Monat.
 
Sie erreichen uns unter 0151 70171913.
www.kinderhospizdienst-kuckucksnest.de
 
Haben Sie Interesse, ehrenamtlich bei uns 
tätig zu werden? Gerne informieren wir Sie im 
persönlichen Gespräch über die Möglichkei-
ten der Mitarbeit.

Deutsches Rotes Kreuz

DRK Seniorengymnastik
Die DRK Seniorengymnastik findet wöchentlich Donnerstags 
von 15.00-16.00 Uhr im Kurhaus, in den Räumlichkeiten des 
TV Lenzkirch, im UG statt. (barrierefreier Zugang, Ostseite 
Kurhaus) Bei Fragen wende Sie sich bitte an Claudia Geisen-
berger unter 07656-988106 oder Jutta Müller-Haupka unter 
0162-9823292

Füreinander Miteinander e. V. 

Nachbarschaftshilfe für die Gesamtgemeinde Lenzkirch 
Wenn Sie Hilfebedarf haben oder als Helfer/Helferin im Verein 
mitwirken wollen, melden Sie sich in unserem Büro im Erdge-
schoss des Kurhauses Lenzkirch zu den Öffnungszeiten:
Montag oder Donnerstag, 
jeweils von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Tel.: 07653/9649696 
(AB wird während der Sprechzeiten abgehört). 

Einladung
Am Mittwoch, den 04. Juni 
um 14.30 Uhr
wollen wir wieder alle Hel-
fer, Kunden, Mitglieder und 
Interessierte zu unserem tra-
ditionellen gemütlichen Aus-
tauschnachmittag bei Kaffee 
und Kuchen in die kath. Unter-
kirche einladen.

Über Ihr Kommen freut sich das
Team vom Verein Füreinander Miteinander e.V.

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Familienfreundliches  
Lenzkirch e. V. 

Ferienprogramm für Grundschulkinder 2025
Der Verein Familienfreundliches Lenzkirch ist Träger 
zweier Einrichtungen. Im Kinderhaus werden 10 Kinder im 
Alter von Eins bis Drei Jahren betreut. Der Waldkindergar-
ten betreut 20 Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt.

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Ferienprogramm für 
Grundschulkinder in den Sommerferien angeboten. Die-
ses findet in den folgenden Zeiträumen jeweils von 08:00-
14:00 Uhr statt.

Zeitraum Anzahl 
Tage

Kosten pro 
Woche

KW32: 04.08. – 08.08. 5 Tage 90 Euro pro Kind*
KW33: 11.08. – 15.08. 5 Tage 90 Euro pro Kind*
KW34: 18.08. – 22.08. 5 Tage 90 Euro pro Kind*

*gleichgesetzt mit den Preisen der Ferienbetreuung der 
Gemeinde Lenzkirch (Hort)
  
Wie kann ich mein Kind anmelden? 
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an 
waldkindergarten@familienfreundliches-lenzkirch.de

Als angemeldet gilt ein Kind, wenn:
• das Anmeldeformular per Mail eingegangen ist und 

ihnen bestätigt wurde,
• der vollständige Betrag auf das Konto eingegangen ist,
• die Vereinsmitgliedschaft abgeschlossen ist (wichtig für 

die Versicherung).

Alle Dokumente und weitere Infos entnehmen sie bitte 
unserer Homepage: https://t1p.de/ffl-ferien

Gewerbegemeinschaft Lenzkirch

Lenzkircher Adventszauber 13./14. Dezember 2025
Die Veranstaltung „Lenzkircher Adventszauber 2023“ konnte 
als Erfolg verbucht werden, somit steht dem nächsten Weih-
nachtsmarkt nichts mehr im Wege. Die Gewerbegemeinschaft 
Lenzkirch plant bereits mit großem Elan die Veranstaltung für 
den 3. Advent. Vor allem wird es Neuerungen im Bereich der At-
mosphäre und Dekoration geben. Das Rahmenprogramm wird 
erweitert und auch ein sozialer Zweck für Lenzkircher Einrich-
tungen (Kindergärten, Schule, Tagesmütter) steht im Vorder-
grund. Ein Wünschebaum soll Kinderaugen leuchten lassen. 

Die Ausschreibung wurde versandt und die GGL geht von einer 
Teilnahme von ca. 40 Anbietern aus. Interessierte Aussteller/
Anbieter können sich gerne melden.

Kontakt & Informationen: Caroline Waldvogel, 
events.waldvogel@outlook.com

Kath. Frauengemeinschaft Lenzkirch

Bittgang zur Cyriakkapelle in der Schwende
Montag, 26.Mai 2025
Am Montag vor Christi Himmelfahrt laden wir wieder zum 
Bittgang in die Schwende zur Cyriakkapelle ein. 

Gemeinsam machen wir uns von der St. Nikolaus Kirche aus 
auf den Weg entlang dem Urseebach, über Feld- und Waldwe-
ge bis hin zur Cyriakkapelle in der Schwende.
An vorbereiteten Wegstationen gibt es die Gelegenheit einen 
geistlichen Impuls aufzunehmen,  gemeinsam Fürbitte zu hal-
ten und zu singen.
Eine Andacht in der Cyriakkapelle, die in diesem Jahr wieder 
durch Pfarrer Schuler gehalten wird, bildet den Abschluss der 
Bittprozession.
 
Treffpunkt zum Bittgang ist am Montag, den 26.05.2025 um 
17 Uhr an der St. Nikolaus Kirche in Lenzkirch. 
Wer den Weg bis zur Schwende-Kapelle nicht mehr zu Fuß zu-
rücklegen kann oder will, kann zur Andacht um 18.30 Uhr auch 
gerne mit dem Auto kommen.

Das Team der katholischen Frauengemeinschaft - kfd- Lenz-
kirch  freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
 

Landfrauenverein Kappel

Vortrag: Der Mondkalender in der Praxis und die Auswir-
kungen auf unser Leben
Wann: Dienstag 3. Juni 2025 um 19.00 Uhr  
Wo: Landfrauen-Stüble im Rathaus Kappel 
Kosten:  für Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder 5,00 Euro

Diese Veranstaltung wird im Auftrag des Bildungs- und Sozial-
werks des LandFrauenverbandes Südbaden durchgeführt. 

Blaskapelle  
Grünwald-Holzschlag
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„Kladderadatsch“ –  
KÄCHELES in Lenzkirch
Was alles passieren kann, wenn 
zwei Schwaben zu einer abenteu-
erlichen Zugfahrt in den hohen 
Norden aufbrechen, demonst-
rieren die Kächeles in ihrem Pro-
gramm "Kladderadatsch“ auf un-
nachahmliche Weise. Bei dieser 
Reise trifft der unbändige, femi-
nine Drang nach Umtriebigkeit 
ungebremst auf das elementare Wunschdenken nach schlaffer 
Bauchlage im Liegestuhl.

Schon die quälende Anreise mit Verspätung und technischen 
Defekten am ICE bringen Käthe und Karl-Eugen zur Verzweif-
lung. Doch vor Ort warten weitere und noch größere Heraus-
forderungen auf die Kächeles. Beim Check-in im Hotel merken 
die beiden Landeier schnell, dass sie weit weg sind von der hei-
matlichen Komfortzone, denn dem heimatlichen Dialekt ist 
hier keiner mächtig!

Die Kächeles begeistern mit trefflich charakterisierten Figu-
ren und umwerfender Situationskomik. Ihre mitten aus dem 
Leben gegriffenen Dialoge sprühen nur so vor frechen Pointen. 
Die Kächeles – zwei Schwaben, die nicht miteinander, aber auf 
gar keinen Fall ohne einander können. Das schwäbische Come-
dy-Duo steht für kabarettistischen Hochgenuss und ein Poin-
tenfeuerwerk der Extraklasse!

Eintritt: 18,- Abendkasse / Vorverkauf www.reservix
Kino im Höfle, Lenzkirch: Freitag, 23.05.2024 um 20:00 Uhr

Kultur im Kino Lenzkirch

KÄCHELES in Lenzkirch 
Foto: Agentur Siedepunkt 

Schwarzwaldverein Lenzkirch

Aufatmen in Gottes Schöpfung
Dienstag 27.5. 19 Uhr Saig Parkplatz Kuhlepfad
Ein Rundweg von 3 Kilometern lädt uns ein, den Wald mit allen 
Sinnen zu entdecken. 
Leitung: Birgit Wagner, Fachwartin für Kultur und Heimat, 
Kursleiterin Waldbaden.
Anm. bis zum Vorabend: wagner@kath-hochschwarzwald.de 
Tel. 07653/9609823
 
Traktorwandern am Vatertag
Donnerstag, 29. Mai 9.30 Uhr, Kirchplatz Lenzkirch
Mit altvertrautem Sound auf der Gemarkung Lenzkirch unter-
wegs - mit dem eigenen oder einem geliehenen Traktor! Rund 2 
Stunden sind wir unterwegs - mit Stopps an sehens-
werten Punkten.
Infos & Anmeldung bis 27. Mai bei Tobias Wagner, Fachwart für 
Kultur und Heimat   
Tel. 07653 2699966 (Teilnehmerzahl begrenzt)

Sportverein Saig

Liebe Mitglieder des SV Saig,
in der KW23 werden wir die diesjährigen Mitgliedsbeiträge 
erheben. Falls sich Kontodaten geändert haben, bitten wir um 
Info an kasse@svsaig.de. 
 
Sportliche Grüße 
Vorstandschaft des SV Saig
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Turnverein Lenzkirch 

Wir – TV Lenzkirch - bieten auch dieses Jahr 
wieder die Abnahme des Deutschen  
Sportabzeichen an.
Was ist das Deutsche Sportabzeichen und warum sollte 
gerade ich dieses Ehrenzeichen erwerben?
Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) erhältst du für Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Nicht in einer Sportart, 
sondern in vielen. Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Ku-
gelstoßen, den Medizinball werfen, Barren oder Reck. Das Ab-
zeichen bekommst du, weil du in vielen Disziplinen stark bist. 
Das Gute daran: Du wählst aus jeder Kategorie die Disziplin, 
die deiner Stärke entspricht. Noch besser: auf das Abzeichen 
musst du nicht allein trainieren. Wir – das Team und die Prüfer 
vom TV Lenzkirch – bieten euch verschiedene Termine für das 
Training und die Abnahme des DSA an, die wir regelmäßig in 
Social Media auf der Homepage und im Verkündungsblatt be-
kanntgeben.

Es gibt viele gute Gründe dafür, das Deutsche Sportabzeichen 
abzulegen: als ganz persönlichen Anreiz für mehr Bewegung 
und Gesundheit, als Ansporn für körperliche Leistung oder als 
Teamprojekt zusammen mit Freunden und Familie.

Gesundheit und Fitness: Das DSA motiviert dazu, regelmäßig 
aktiv zu sein und die eigene Fitness zu testen und zu verbessern.
Persönliche Erfolge feiern: Das DSA ist eine sichtbare Aner-
kennung für die eigene Leistung.
Gemeinschaft erleben: Gemeinsam trainieren, sich austau-
schen, neue Freunde finden.
Flexibilität und Vielfalt: Das DSA kann in verschiedenen Diszi-
plinen erworben werden. So findet jeder die passende Heraus-
forderung.

Teilnahme: Die Teilnahme am Training ist kostenfrei. Jeder ab 
6 Jahren hat die Möglichkeit das DSA zu erwerben, auch dann, 
wenn du nicht Mitglied im Turnverein Lenzkirch bist. Vereinsmit-
glieder bekommen das Abzeichen kostenlos, Nichtmitglieder 
bezahlen lediglich die Prüfungsgebühr in Höhe von 3,50 € (Kin-
der und Jugendliche 1,50 €).

Bleib aktiv und mach mit ! 
Bei Fragen rund um das DSA und Abnahme stehen wir euch 
gerne zur Verfügung. Meldet euch einfach unter
info@tv-lenzkirch.de

Sportabzeichen Trainings- und Prüftermine 2025
Leichtathletik im Stadion:
immer mittwochs vom 28.05. bis 13.08. von 18 bis 19.30 Uhr
zusätzlich an folgenden Samstagen 24.05., 14.06., 19.07., 
16.08. und 20.09.
von 10 bis 12 Uhr

Turnen in der Turnhalle:
Freitag 06.06. und 11.07. von 18.30 – 19.30 Uhr
Mittwoch, 18.06. 19 bis 20 Uhr

(Nordic) Walking am Hotel Schwörer:
Montag, 07.07. 19 Uhr
Samstag, 13.09. 10 Uhr

Radfahren am Gasthaus Kreuzhof (Langstrecke)
Freitag, 22.08. und 05.09. um 18 Uhr
Samstag, 06.09. um 15 Uhr
im Anschluss an alle Radfahrtermine: ca. 1,5h später Treff-
punkt zur Abnahme der Sprintdisziplinen beim Haus Ursee.

Schwimmen im Freibad Lenzkirch
Donnerstag, 24.07. um 18 Uhr
Dienstag, 19.08. um 18 Uhr

Eine Übersicht der Termine findet ihr auch auf der Homepage 
und in Social media. Wir freuen uns auf viele sportbegeisterte 
Sportabzeichenabsolventen.

Volkshochschule 
Hochschwarzwald 

Neue Kurse:
Mo, 23.06.25
Sanftes Hatha-Yoga, 18:00 Uhr, Lenzkirch, Kurhaus Lenzkirch, 
Kurhaus Lenzkirch , Peter Schoppe

Di, 24.06.25
Pilates, 19:00 Uhr, Lenzkirch, Kurhaus Lenzkirch, Kursaal , 
Franziska Stock

Do, 26.06.25
Gemüserösti mit Giersch, Sommerblütendessert - Saisonales 
Kochen mit der Vielfalt der Natur, 17:30 Uhr, Franz-Josef-Fal-
ler-Schule, Schulküche, 2. OG , Edith Keßler

Fr, 27.06.25
Sonnenuntergang festhalten und doppelt genießen - Abend-
liche Fototour, 18:00 Uhr, Feldberg, Treffpunkt wird noch be-
kannt gegeben , Jörg Lelonek

Sa, 28.06.25
Buchbinden, 10:00 Uhr, Franz-Josef-Faller-Schule, Werkraum , 
Tamara Kohler

Anmeldung und Info über die Örtl. Leiterin Frau Indra Eisele 
unter e-mail indraganter@web.de.
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WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Brunch auf  
Südschwarzwälder 
Bauernhöfen 
Insgesamt neun landwirt-
schaftliche Betriebe im Natur-
park Südschwarzwald laden 
am Sonntag, 3. August 2025, 
von 9 bis 14 Uhr zum beliebten 
Brunch auf dem Bauernhof ein. 
Gäste kommen in den Genuss 
feinster regionaler Produkte 
und erhalten unmittelbare Ein-
blicke in die Herstellung vor 
Ort. Einheimischen und Gäs-
ten bieten die Landwirtschaftsbetriebe ein abwechslungsrei-
ches, regionales Frühstücksbuffet. Zwischendurch laden Ho-
ferkundungen sowie die herrliche Natur zum Entdecken ein. 
Ziel des Brunchs ist es, den Gästen zu zeigen, wie eng heimische 
Lebensmittel mit der Arbeit der Landwirtschaftsbetriebe zu-
sammenhängen.

Das Interesse am Brunch auf dem Bauernhof ist traditionell 
groß und der Platz auf den Höfen begrenzt. Eine frühzeitige 
Anmeldung direkt beim jeweiligen Hof wird empfohlen. Plätze 
für den Naturpark-Brunch können ab sofort direkt bei den teil-
nehmenden Höfen reserviert werden.

Diese Höfe laden 2025 zum regionalen Genusserlebnis:
• Altenvogtshof, Oberried
• Bärenhof, Dachsberg
• Breitnauhof, Münstertal

• Geflügelhof Kaiser, Stühlingen
• Hof Schulz, Grafenhausen
• Hummelhof, Schonach im Schwarzwald
• Kaiserhof, Dachsberg
• Nestorhof, Görwihl
• Ramstalhof, Teningen

Einige der Höfe bieten zusätzlich einen barrierefreien Zugang. 
Weitere Informationen zu allen teilnehmenden Höfen sowie 
Kontaktdaten für die Anmeldung unter 
www.naturpark-brunch.de.

Dieses Projekt wurde gefördert durch den Naturpark Süd-
schwarzwald e. V. mit Mitteln des Landes Baden-Württem-
berg und der Lotterie Glücksspirale.

Zum Tag der Arten-
vielfalt am Sonntag, 
25. Mai 2025
Der Naturschutzbund 
NABU Gruppe Hoch-
schwarzwald lädt ein:
Zum Tag der Artenvielfalt 
am Sonntag,  25. Mai 2025 
besuchen wir die von Bibern 
gestalteten Hotspots der 
Artenvielfalt und den neuen 
Aussichtsturm am Wiesler 
Moor.
Es gibt Raum für Diskussio-
nen zum Thema.

Treffpunkt:  Strandbad Titisee um 10 Uhr 
 (Dauer bis ca. 13 Uhr)
Ausrüstung:  Fernglas, Wanderschuhe
Wanderstrecke:  ca. 5 km, ca. 3 Stunden.
 Danach Einkehr in Titisee.
Anmeldung bei Martin Welte: 
  07657 9332896; mwelte2409@aol.com

Oder einfach so dazukommen, die Führung ist kostenlos,  
Gäste sind willkommen.
Wetterbedingte Änderungen kurzfristig auf: 
www.nabu-hochschwarzwald.com

Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) passt 
Tarife zum 1. August an – Großteil der Fahrgäs-
te nicht betroffen
• Preis für Deutschland-Ticket bleibt stabil – Rekord bei Zahl 

der Abonnentinnen und Abonnenten
• 10% Rabatt für Einzelfahrscheine per Smartphone

Der Aufsichtsrat des Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) 
hat zum 1. August 2025 eine Tarifanpassung beschlossen. Der 
Verbund reagiert damit auf die starken Kostensteigerungen, 
vor allem im Bereich der Personalkosten. Der BW Index, der 
den Referenzwert für die Preisanpassungen bildet, verzeichnet 
bei den Personalkosten ein Plus von fast 10% für das Jahr 2024. 
Die gestiegenen Ausgaben reichen die Verkehrsunterneh-
men an die Aufgabenträger weiter. Im RVF sind das die Stadt 
Freiburg, die Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hoch-
schwarzwald sowie das Land Baden-Württemberg. „Wir in-
vestieren massiv in den Ausbau des Fahrplan-Angebots, Busse 
fahren auf vielen Linien jetzt häufiger und auch am Abend und 
am Wochenende. Das kostet viel Geld. Darüberhinaus stehen 
uns keine Mittel zum Ausgleich der Unternehmenskosten zur 
Verfügung“ erklärt Timm Anders, Geschäftsführer des RVF, 
die Notwendigkeit der Tarifanpassung.
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Deutschland-Ticket bleibt stabil
Der Großteil der Fahrgäste im RVF nutzt ein Deutschland-Ticket. 
Rund 130.000 Kundinnen und Kunden sind mit ihrem D-Ticket 
unterwegs – so viele wie noch nie. Diese Zahl umfasst auch Fahr-
gäste mit einem D-Ticket Job oder einem D-Ticket JugendBW. 
Alle diese Stammkundinnen und -kunden sind von der Preiserhö-
hung nicht betroff en; denn die Preise für diese Abos werden vom 
Bund und/oder vom Land Baden-Württemberg festgesetzt. Die 
Zukunft  des D-Tickets ist gesichert, zum jetzigen Zeitpunkt sind 
auch keine geplanten Preisanpassungen bekannt.

Preisanpassung bei Einzelfahrscheinen, Tageskarte und 
Regiokarte
Einzelfahrscheine für Erwachsene werden um 10 bis 30 Cent in 
den drei Preisstufen erhöht, der Einzelfahrschein in Preisstufe 
1 kostet ab August 3,00 Euro. Auch die Kurzstrecke wird an-
gepasst, genauso wie Tageskarten. Diese kosten künft ig zwi-
schen 7,20 Euro (Solo+, Preisstufe 1) und 28,70 Euro (für eine 
Gruppe, Preisstufe 3).
Die wenigen Fahrgäste mit Regiokarte bezahlen ab August 78,10 
Euro für die Basis-Variante (persönliche Karte, an den Kalender-
monat gebunden), die übertragbare Regiokarte mit Mitnah-
me-Möglichkeit am Sonntag wird dann 85,10 Euro kosten. Das 

Abo der Regiokarte (70,90 Euro je Monat) und die Jahreskarte 
(73,70 Euro pro Monat) verteuern sich entsprechend, verlieren 
aber auf Grund des Deutschland-Tickets deutlich an Bedeutung.

Für gelegentliche Fahrten gilt: am besten per Smartpho-
ne Ticket kaufen
Die Fahrscheine für gelegentliche Fahrten werden mobil mit 
einem Digitalrabatt angeboten. Sie kosten weniger, als wenn sie 
am Automaten gekauft  werden. Damit sind sie für einzelne Fahr-
ten die beste Lösung. In den Apps von VAG und RVF – VAG mobil 
und RVF mobil sowie dem DB Navigator – fi ndet sich ein ent-
sprechendes Ticketsortiment zum vergünstigten Preis, neben 
der Fahrplanauskunft  und weiteren Infos. „Der Einzelfahrschein 
kostet in Preisstufe 1 in unseren Apps lediglich 2,70 Euro. Und 
damit weniger als bisher am Automaten. Ein Umstieg auf den Ti-
cketkauf per Smartphone lohnt sich also deutlich“ kommentiert 
Simone Stahl, ebenfalls Geschäft sführerin des RVF. Auch das 
einfache Check-In-Ticket mit der Fairtiq App bietet die günsti-
gen Tarife: Nutzerinnen und Nutzer haben die Sicherheit, dass 
sie nie mehr bezahlen werden, als ein entsprechendes Ticket mit 
Digitalrabatt kosten würde. „Es wird in der Fairtiq App im RVF 
der Preis der gefahrenen Luft linien-Kilometer abgerechnet. Je-
doch werden die Fahrtpreise gedeckelt, sodass man immer zum 
bestmöglichen Preis unterwegs ist“, erklärt Stahl.
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ENDE des redaktionellen Teils



Herzlichen Dank
Für die überwältigende Anteilnahme beim Abschied unserer 
lieben

Elsa Brugger
geb. Becker

möchten wir jedem einzelnen ganz herzlich danken.

Die vielen lieben Briefe, Worte, Umarmungen, Blumen und 
Zuwendungen haben uns tief berührt. 
Es ist tröstend zu erfahren, wie viel  Liebe, Freundschaft und 
Achtung ihr im Leben und auf ihrem letzten Weg erwiesen 
wurden. 

Unser besonderer Dank gilt: 
•  Herrn Pastoralreferent Günther Hirt für die würdevolle 

Gestaltung der Trauerfeier
•  Gabi Steinhart, Michael Hozik und Magdalena Kötting für 

die bewegende musikalische Umrahmung in der Kirche
•  dem Pflegeheim St. Franziskus für die einfühlsame Pflege
•  der Gärtnerei Waldvogel für den schönen Blumenschmuck
•  Herrn Schätzle (Bestattungen) für die hilfreiche und für-

sorgliche Unterstützung
•  allen Verwandten, Freunden und Bekannten  sowie allen, 

die gemeinsam mit uns Abschied genommen haben

Lenzkirch, im Mai 2025    Im Namen aller Angehörigen
 Klaus Brugger

Herzlichen Dank
für die Glückwünsche zu meinem 

80. Geburtstag 
Fritz Rogg

WICHTIGE INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

 07771 9317-11
   anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Christi Himmelfahrt, 29. Mai 2025 ändert sich 
der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für  KW 22 spätestens am Freitag, 23. Mai 2025 im Verlag  
eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 22 Christi Himmelfahrt 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 22  
erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher! 

SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

24 612 Lokal-Regional-Genial Münstertal, Sulzburg, Staufen, Ballrechten-Dottingen 03.06.25

24 617 Lokal-Regional-Genial Hartheim, Heitersheim, Eschbach, Bad Krozingen 03.06.25

24 636 Lokal-Regional-Genial Umkirch, Gottenheim, Bötzingen, Eichstetten, March 03.06.25

24 676 Lokal-Regional-Genial  Badenweiler, Auggen, Schliengen, Neuenburg, Müllheim 03.06.25

27 618 Bei uns sind Sie richtig! Eichstetten, Gottenheim, Waltershofen, Sasbach, Vogtsburg, Ihringen, Bötzingen, Merdingen, Bahlingen 16.06.25

27 621 Bei uns sind Sie richtig! Kirchzarten, Oberried, Kappel, Stegen, Buchenbach, Ebnet 16.06.25

28 667 Die Adresse vor Ort! Freiamt, Malterdingen, Kenzingen, Riegel 01.07.25

28 671 Die Adresse vor Ort! Wyhl, Weisweil, Rheinhausen, Herbolzheim 01.07.25

28 673 Die Adresse vor Ort! Reute, Vörstetten, Hochdorf, March 01.07.25

29 646 Bauen & Wohnen Bad Krozingen, Staufen, Ehrenkirchen, Bollschweil 08.07.25

*Anzeigenschluss bis 12 UhrPrimo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag  08.00 - 17.00 Uhr
Freitag   08.00 - 12.00 Uhr

PRIMO-VERLAGSBÜRO RAPPENECKER  
Im Quellengrund 5   |   79238 Ehrenkirchen
Telefon: 07633 9333650   |   E-Mail: primo@verlagsbuero-rappenecker.de

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem
Ihre Anzeige und berechnen Sie direkt den Preis.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 anzeigen@primo-stockach.de
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Öffnungszeiten : 
Mo.  geschlossen
Di. - Fr. 8.00 - 13.30 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr           Tel: 07653 / 361
    Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Unser Angebot vom 22.05.2025 - 28.05.2025
Fleisch- und Wurstspezialitäten
Südamerikanische Rinderfilet-Steak, 
natur oder mariniert 3,99 €/100 g
Puten Cordon-Bleu, mit Schinken und Käse gefüllt 1,33 €/100 g
Marinierte Schweine-Medaillons,  
in Knoblauchmarinade  1,35 €/100 g

Marinierter Schweinebauch,  
in Texas-Marinade Haltungsform 3  1,14 €/100 g
SB  Schüblinge  SB     
4er Pack / 480 g 6,90 €/Pack
Salamiaufschnitt  2,09 €/100 g 
Adlers Bureschinken, am Stück oder geschnitten 1,47 €/100 g 
Geräucherte Bauernbratwürste   1,18 €/100 g

Dienstag, 27.05.2025 und 
Mittwoch, 28.05.2025

Schweinegeschnetzeltes „Jäger-Art“  1,19 €/100 g 
Haltungsform 3


